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Die Woche im Wirtschaftsrecht

// Im Blickpunkth

Das Energierecht spielt sowohl auf europ�ischer als auch auf nationaler Ebene eine immer gr�ßere Rolle. So haben sich

die EU-Mitgliedstaaten am 8.7.2008 auf den Gesetzesvorschlag der EU-Kommission �ber Haushalts- und B�roger�te im

Stand-by-Betrieb geeinigt. Mit dieser Maßnahme soll der Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb in der EU bis 2020 um fast

75 Prozent reduziert werden. Spenrath/Joseph zeigen in dem aktuellen Beitrag auf, dass die Besondere Ausgleichsrege-

lung des § 16 Gesetz �ber den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG), durch den die Stromkosten von privilegierten Unter-

nehmen mit einem hohen Strombedarf reduziert werden sollen, eine Markteintrittsbarriere und einen Wettbewerbsnach-

teil f�r neu gegr�ndete Unternehmen darstellt.

Dr. Martina Koster, Ressortleiterin Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
EuG: Geldbuße gegen

Beratungsunternehmen wegen Beihilfe zur

Durchf�hrung eines Kartells

Das Gericht erster Instanz hat in der Rechtssache

T-99/04 – AC-Treuhand AG/Kommission – ent-

schieden, dass ein Beratungsunternehmen dann

eine Schl�sselrolle in einem Kartell spielt, wenn

es Zusammenk�nfte organisiert und Beweise f�r

die Zuwiderhandlung verbirgt. Dass ein Unter-

nehmen nicht auf dem Markt t�tig ist, auf dem

sich die Wettbewerbsbeschr�nkung verwirklicht,

schließt seine Verantwortlichkeit f�r die Beteili-

gung an der Durchf�hrung eines Kartells nicht

aus. Einer ggf. begrenzten Bedeutung der Beteili-

gung kann im Rahmen der Festlegung der Sank-

tionsh�he Rechnung getragenwerden.

(Quelle: PM EuG vom 8.7.2008)

BGH: Vorabentscheidungsersuchen –

Unlautere Gesch�ftspraktiken bei

Gewinnspielen

Mit Beschluss vom 5.6.2008 – I ZR 4/06 – hat der

BGH dem EuGH folgende Frage zur Vorabent-

scheidung vorgelegt: Ist Art. 5 Abs. 2 der Richt-

linie 2005/29/EG �ber unlautere Gesch�ftsprak-

tiken dahin auszulegen, dass diese Vorschrift ei-

ner nationalen Regelung entgegensteht, nach

der eine Gesch�ftspraktik, bei der die Teilnahme

von Verbrauchern an einem Preisausschreiben

oder Gewinnspiel vom Erwerb einer Ware oder

von der Inanspruchnahme einer Dienstleistung

abh�ngig gemacht wird, grunds�tzlich unzul�s-

sig ist, ohne dass es darauf ankommt, ob die

Werbemaßnahme im Einzelfall Verbraucherinte-

ressen beeintr�chtigt?

VolltextdesBeschl.: // BB-ONLINE BBL2008-1517-1

unter www.betriebs-berater.de

BGH: Zu den Pflichten eines ordentlichen

Gesch�ftsleiters

Mit Urteil vom 2.6.2008 – II ZR 27/07 – hat der

BGH entschieden, dass es mit den Pflichten ei-

nes ordentlichen und gewissenhaften Gesch�fts-

leiters vereinbar ist, wenn er zur Vermeidung

strafrechtlicher Verfolgung f�llige Leistungen an

die Sozialkassen erbringt (vgl. BGH, Urt. vom

14.5.2007 – II ZR 48/06, BB 2007, 1801 mit

Komm.M�ller-Seils; vgl. auch Urt. vom 5.5.2008 –

II ZR 38/07 z.V.b.).

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2008-1517-2

unter www.betriebs-berater.de

BGH:Mietpoolbeitritt – kein

R�ckabwicklungsanspruch bei

Aufkl�rungspflichtverletzung

Der BGH hat mit Urteil vom 3.6.2008 – XI ZR

131/07–entschieden: Rechtsfolgeeiner etwaigen

VerletzungeinerAufkl�rungspflicht�berdie allge-

meinenFolgeneinesMietpoolbeitritts kann ledig-

lich ein Anspruch auf Ersatz der Mehrkosten oder

Mindereinnahmen sein, die sich durch die Miet-

poolbeteiligung ergeben, nicht hingegen ein An-

spruch auf R�ckabwicklung s�mtlicher Vertr�ge

(Best�tigungvonBGH,Urteilvom20.3.2007–XI ZR

414/04, BB 2007, 1681 mit Komm. Edelmann).

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2008-1517-3

unter www.betriebs-berater.de

BGH: Verg�tung des

Sonderinsolvenzverwalters

Mit Beschluss vom 29.5.2008 – IX ZB 303/05 –

entschieden, dass die Verg�tung des Sonderin-

solvenzverwalters durch das Insolvenzgericht

festgesetzt wird. Die Verg�tung des Sonderinsol-

venzverwalters ist in entsprechender Anwen-

dung der Vorschriften �ber die Verg�tung des

Insolvenzverwalters festzusetzen. Einem im Ver-

h�ltnis zum Insolvenzverwalter verminderten

Umfang seiner T�tigkeit ist durch Festlegung ei-

ner angemessenen Quote der Regelverg�tung

und/oder durch einen Abschlag Rechnung zu

tragen. Hat der Sonderinsolvenzverwalter ledig-

lich die Aufgabe, einzelne Anspr�che zu pr�fen,

zur Insolvenztabelle anzumelden oder auf dem

Rechtsweg zu verfolgen, kann seine Verg�tung

nicht h�her festgesetzt werden als der Verg�t-

ungsanspruch eines Rechtsanwalts nach dem

Rechtsanwaltsverg�tungsgesetz (fr�her: Bundes-

rechtsanwaltsgeb�hrenordnung).

VolltextdesBeschl.: // BB-ONLINE BBL2008-1517-4

unter www.betriebs-berater.de

BGH: Prozesskostenhilfe und

Wiedereinsetzung – Beginn der

Begr�ndungsfrist f�r Rechtsbeschwerde

Mit Beschluss vom 29.5.2008 – IX ZB 197/07 – hat

derBGHentschieden:Beantragteineunbemittelte

Partei Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ge-

gendieVers�umungder Einlegungs- undBegr�n-

dungsfrist f�r eine Rechtsbeschwerde, l�uft die

Frist f�r deren Begr�ndung ab der Bekanntgabe

der Gew�hrung von Prozesskostenhilfe und nicht

erst ab Bekanntgabe der Bewilligung vonWieder-

einsetzung gegen die Vers�umung der Einle-

gungsfrist (Abgrenzung zu BGH, Beschl. vom

19.6.2007 – XI ZB 40/06, BB 2007, 2092 Ls.)

VolltextdesBeschl.: // BB-ONLINE BBL2008-1517-5

unter www.betriebs-berater.de

OLG Frankfurt: Keine Einstandspflicht des

Inhabers eines Internetanschlusses f�r die

unberechtigte Nutzung einer WLAN-

Verbindung

In einem am 1.7.2008 verk�ndeten Urteil (11 U

52/07) hat der 11. Zivilsenat des OLG zu der Fra-

ge Stellung genommen, inwieweit der Inhaber

eines Internetanschlusses f�r die unberechtigte

Nutzung einer WLAN-Verbindung durch Dritte

einzustehen hat. Der Senat hat ausgef�hrt, dass

eine St�rerhaftung nur dann in Betracht komme,

wenn Pr�fungspflichten verletzt worden seien.

Dies wiederum setze konkrete Anhaltspunkte

f�r rechtswidrige Handlungen Dritter voraus.

Auch der WLAN-Anschlussbetreiber im privaten

Bereich hafte daher nicht wegen der abstrakten

Gefahr eines Missbrauchs seines Anschlusses

von außen, sondern erst, wenn konkrete An-

haltspunkte hierf�r best�nden.
(Quelle: PM OLG Frankfurt vom 7.7.2008)

St�ndige Mitarbeiter imWirtschaftsrecht: Prof. Dr. Dr. J�rgen Ensthaler, Berlin; Prof. Dr. Markus Gehrlein, Richter am BGH, Karlsruhe; RA Dr. Nils Krause, Hamburg; RA Dr. K. Jan Schiffer,
Bonn; RA Prof. Dr. Friedrich Graf vonWestphalen, K�ln
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